
Regelungen für Busse

Parken
•           Busse dürfen nachts zwischen  

18.00 und 09.00 Uhr kostenfrei auf 
den GroßraumParkplätzen abgestellt 
werden. Die Parkmöglichkeiten auf 
folgenden Parkplätzen sind ausrei-
chend dimensioniert und mit einer 
Direktanbindung an die Autobahn 
gut positioniert:

• P1 Friedrich-Hörner-Weg

• P2 Nördlinger Straße (nur bis 7,5 t)

• P3 Parkplatz Schweinsdorfer Straße

In der Altstadt gilt ein allgemeines Park-
verbot. Das Halten zum Be- und Ent-
laden ist durch Verkehrszeichen geregelt. 

NEU

Informationen zur BusVignette
Gültigkeit:  1 Jahr

Kosten:  50,00 €

Die BusVignette wird pro Busunterneh-
men ausgestellt. Ein Busunternehmer 
kann damit auch mit mehreren Bussen 
am gleichen Tag in die Stadt einfahren.
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Antragsformular für  
BusVignette
www.parken-rothenburg.de/ 
parkkarten/busvignette

Bitte dort den roten Button rechts klicken

Die Einfahrt in die Altstadt Rothenburg ist für 
Busse grundsätzlich verboten. Busunterneh-
men mit Übernachtungsgästen können eine 
BusVignette beantragen. Diese berechtigt 
unter folgenden Bedingungen zur Einfahrt in 
die Altstadt:  

• Die BusVignette muss entweder auf  Papier 
oder digital vom Busfahrer mitgeführt 
werden.

• Es dürfen nur Übernachtungsgäste mit 
Gepäck am Anreisetag zum Hotel gebracht 
und am Abreisetag vom Hotel abgeholt 
werden.

• Das Wenden und Rückwärtsfahren von 
Bussen ist zwingend durch vom  Hotel 
 gestellte Einweiser mit Warnweste zu 
 unterstützen.  

• Der Bus darf nur auf der  vorgeschriebenen 
Route für das betreffende Hotel  fahren. 
Die An- und Abfahrtsroute für das  Hotel 
Schranne finden Sie im Plan auf der 
 Rückseite.

• Altstadtsperrungen: 
Die BusVignette gilt nicht an Tagen der 
Altstadtsperrung. Diese sind wie folgt 
 definiert: 
 2016 2017 
Stadtmosphäre 23. / 24. Apr.*  29. / 30. Apr.* 
Pfingsten 15. / 16. Mai 4. / 5. Juni 
Reichsstadttage 3. / 4. Sep. 2. / 3. Sep.  
*  Termine sind noch unter Vorbehalt und können sich 

 ändern. Bitte prüfen Sie eventuelle Aktualisierungen kurz 
vor Ihrer Fahrt unter www.parken-rothenburg.de/alt-
stadtsperrungen.

Weitere Sperrungen: 
Kurzfristige, weitere Sperrungen sind 
 selten aber denkbar. Informieren Sie sich 
unter www.parken-rothenburg.de/alt-
stadtsperrungen kurz vor  Anfahrt über 
den aktuellen Stand.

• Für die Zufahrt zum Hotel Schranne gilt 
eine Höhenbeschränkung von 3,90 m. 
Busse mit einer Fahrzeughöhe von 3,70 m  
bis 3,90 m dürfen durch das Galgentor 
nur in Schrittgeschwindigkeit und nur in-
nerhalb der weißen, gestrichelten Linien 
fahren. 

SCHRANNE

Gültig ab  
Mai 2016
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Fahrtroute:

Zufahrt: Galgengasse – Schmidtgässchen – Klingenschütt – Schrannenplatz
Ausfahrt: Schrannenplatz – Klingenschütt – Schmidtgässchen – Galgengasse

Höhenbegrenzung:  3,70 m 
Busse mit einer Fahrzeughöhe von 3,70 m bis 3,90 m dürfen durch 
das Galgentor nur in Schrittgeschwindigkeit und nur innerhalb der 
weißen, gestrichelten Linien fahren. 

Lotsenpflicht zu bestimmten Zeiten: nein

Zu- und Ausfahrt nur auf vorgegebener Route mit mitgeführter BusVignette.

Hotel Schranne
Schrannenplatz 6
91541 Rothenburg ob der Tauber

Tel.: 0 98 61 / 9 55 00
info@hotel-schranne.de

SCHRANNE

Gültig ab  
Mai 2016


